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1. Soziale Differenz und rechtliche Verarbeitung 

Die Frage, ob das soz.iale Geschlechr von Angeklagren als eine bedeursame forensi­
sche Variable Aburreilung und Srrafzumessung beeinflußr, isr nach wie vor umsrrir­
ren und wird empirisch eher vicldeurig beanrworrer.' Trorz, im Ausgangspunkr 
vielfälriger, merhodisch allerdings meisrens auf Akren und Regressionsanalysen re­
kurrierender Forschung wirkr dieses Problem auf geradezu nebelhafre Weise unenr­
scheidbar. Einzig der Blick auf quanrifizierbare Variablen, erwa die Höhe der Srrafe 
selbsr oder die Frage, ob eine Srrafe zur Bewährung ausgeserz,r wird, isr allerdings 
vielleiehr auch geeigncr, das Problem eher zu verhüllen als zu erhellen. Gerade jene 
Facerren, in denen sich geschlechrsspezifische Differenzierungen und möglicher­
weise auch Ungleich behandlungen versrccken, könnren bei der bisher favorisierren 
Herangehensweise unberi.icksichrigr geblieben sein. 
Das herriHr zum einen die Subsumrion, die doch im rechrlichen Procedere jeder 

I Die nachfolgenden Daten und Interpretationen emstammen dem Endbericht eines DFG-Projekts -Schuld 
im S"afprozeß als operollonales Konslrukl. Aspekte geschlechtS spez ,fisch dIfferentieller Ent>chcidungs­
findung bei Towngsdeliktcn(t. , Das imerdisziplinar sozialwisscnschahlich-jurislisch ausgeridHCtt Projekt 
(Leitung: Proi. Dr. ['ritZ Sack) bnd zwischen 1992 und 1994 als tellnehrnende Beobachtung gerichtlicher 
Hauptverhandlungen und hIerzu vergleichende inh altEehe Analyse der schriftlichen Urteilsbegründungen 
stalt. Bcob.Jchtet wurd~n bundesWl'it Verfahren Julgrund ('iner Anklage ah Mnrd oder Totschlag (Versuch 
oder Vollendung) mit msgesanll 28 weiblichen und 28 m.nnhchen Angeklagten. Eine GesarntpublikJtion 
der Verhandlungsbeobachtungcn und Ergebnisse, die hier lediglich in einem kleinen Ausschnitt vorgestellt 
werden, ist demnachst beabsichtigt. Nicht mt:."hr beruck's ichtigt werden konmL' die 1995 von Dagmar 
Obcrlil.'s vorgelegte Brt'mc'r DissertJ. tion, Totungsdelikte zwi!Schen Manner und ~raucn. 

2 Z:thlreiche US-Studien belegen ein e mildere Bestrafung von Frauen, 50 etwa Baab und Ferguson (1967); 
I 'gel und Weit l.man (1971, 1972); Lotl. und Hcwltt (1977): Hag. n, Hewllt und Alwin (1979): Nagel 
Bernstein, Card.,ci. und Ross (t979); Hagan, Nagel und Albonet" (1980): Moulds (1980); CUrl." (1983); 
Mann (1984); Krut tSchnitt (1984); S.rri (1986): Peterson (1988). 
Im deutschen Rcchtsr.um wird prlmar die Bedeutung der LegalbJOgrophie betont und das , ial t Ge­
schlecht somit als eine fur die Aburteilung von bgeillums- und VermogensknminalllJt nicht relevante 
Variable ausgespart (so Albrecht t983, 1989: Boy 1983: Streng (983). Danach beeinOussen vor allem die 
Vorstrafenbelastung und die Dehktschwere die StrJ.fzumessung. Zu einem ahnhchen Ergcbn,i~ \\'Ie die 
angefuhrten US-amcrik.:mi.schen UmL'P'Uf.:hungen kommen Jcdol:h Geißler und MarißL'11 (198 8), deren 
Studie eine hefllge DISkussion im Gefolge h311e: vgl. übcrlic5 (199C.), die Replik Geillier und Marillen 
(1990), die wcitere Diskus>ion der Befunde bei Ludwig-Maycrhofer und Rzepka (1991, 199') und die 
Verteidigung von Geißler und Marißcn (1992). 
Keine Unterschiede der Sankliolllerungspraxis fmden Green (1961); Pope (t975); Ek"rand und Eckerl 
(1978); Si mon und Shanna (1979). 
Die These, daß fr:men geringere Strafen erhalter) , findet sich ;1Uch modiflzicrt durch die Annahme eines 
)rcprudukriven Faktors(, wün.1ch nicht das Geschlecht an sich, sondern die Tatsache, kkinl."re Kinder 
versorgen ,.u musstn, mildere Str"fen im Gefolge habe (vgl. KrutlSclmitt 1984; D.ly 1987, 1989; EatOn 
1987). Eine wettere Modlfizierung erbnngt eine Differenzierung nJch Delik,en und geschlechtsspezifi­
schen Erwartungen: Frluen werden, so die Annahme, um so harter bestraft, je mehr du:: an sie gcrichteten 
Verhaltenserw3rtungen \'CrIClZ[ sind. Vor diesem Hintergrund argumentieren ~agcl Bernstein el aJ. (1977); 
Stein-Hilber< (1978); Nagel Bernstell1 et al. (1979): Nagel und Hagan (198 J); Chcsney- Lind (1987); Kor­
ner (1992). 
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Strafverhängung vorangeht: ob aber gleiche Subsumtionen auch vergleichbare Tat­

kontexte und Tatausführungen beinhalten und geschlechtsspezifisch in gleicher 

Weise angewendet werden, kann nicht von vorneherein als entschieden betrachtet 
werden. Zudem wäre es denkbar, daß schon die Auslegungen von strafrechtlichen 

Vorschriften geschlechtsspezifische Differenzierungen enthalten. Auch eine symbo­

lische Nutzung des Strafrechts, die sich nicht unbedingt in der Strafzumessung 
ausdrücken muß 1> ist mit Hilfe der vorherrschenden Methodik nicht zu untersu­
chen. 

Zum anderen sind bei den Tötungsdelikten die geschlechtsspezifischen Varianzen 

von Motivation, Tatdurchführung und Kontextuierung in Betracht zu ziehen. So 

ergeben die Befunde von Rode und Scheid (1986), daß Täterinnen eher verheiratet, 
ein wenig älter und wesentlich seltener vorbestraft sind als Täter und zum Tatzeit­

punkt erheblich seltener unter Alkohol oder anderen Drogen stehen. Auch in der 
Konstellation der Tat lassen sich wesentliche Unterschiede ausmachen: Frauen tÖten 

eher als Männer Angehörige des nächsten Familienkreises (in dieser Untersuchung 
zu 50% Kinder unter sechs Jahren, zu 30% den Intimpartner und zu 5% weitere 
Familienangehörige) und wesentlich seltener unbekannte Drine. Es paßt in diese 
Konstellation, daß Frauen weitaus eher Männer töten, während das Geschlecht des 

Opfers bei Tätern nahezu gleich verteilt ist. 

Diese Befunde beschreibender Statistik werden in ihrer sozial psychologischen Dy­
namik erst verständlich, wenn man die Motivationen eines Tötungsdelikts mit 

einbezieht. Nach den Einschätzungen von Rode und Scheid, die auf der Analyse von 

674 Urteilen gegen Männer und 76 Urteilen gegen Frauen basieren, handeln 64% der 
Frauen, aber nur 18% der Männer aus einer lang andauernden schweren Konflikt­
lage heraus, nur 9% der Frauen aber im Vergleich zu 47% der Männer im Affekt 

einer momentanen Konfliktsituation. Frauen tÖten demnach vor allem in einem Ver­

such mißlingender familiärer Konfliktlösung nach langer Zeit hoher Konfliktinten­
sität, Männer hingegen töten eher in momentanen Affektsituationen und nicht selten 

unter Einfluß von Alkohol oder anderen Drogen. Insgesamt wird Frauen eher als 
Männern ein Eingangsmerkmal der §§ 20 oder 21 StGB zugebiLligt. Vergleichbare 
Ergebnisse liefern auch die statistischen Übersichten bei Becker und Groß ([980), bei 

Pracejus ([986), der die in NRW 1980 abgeurteilten Mord- und Totschlagsfälle aus­
wertet, und der Überblick der psychologischen Literatur bei Burgheim (1994). 

Solche Unterschiede in Verhalten und Motivation führen in der Praxis der Gerichte 
dazu, daß Frauen weitaus eher als Männern die Kriterien eines minder schweren 

Falles gemäß § 21} StGB zugeschrieben werden. Nach dieser Strafzumessungsregel 
ergehen 42 % der Verurteilungen von Frauen wegen eines vorsätzlichen Tötungsde­

liktes, aber nur [5% der Verurteilungen von Männern (Oberlies 1989, S. 56); rechnet 
man die Verurteilungen wegen Mordes heraus und betrachtet einzig die Verurteilun­
gen wegen Totschlags, so beträgt das Verhältnis sogar 60% : 24,6%. Dabei bleibt 
jedoch nach wie vor undeutlich, ob der Grund solcher Strafzumessung in kontextu­

ellen Bedingungen des Delikts zu suchen ist, die sich eben primär bei Frauen finden, 
oder ob allein das soziale Geschlecht die Strafe bestimmt. Nur im letzteren Falle 
erhielten Frauen tatsächlich geringere Strafen, im ersteren dagegen lediglich einzel­

fa.llspezifisch geringe. 
Der Grund für die im Gesamtüberblick der Befunde vorherrschende Undeutlichkeit 
dürfte in den gewählten methodischen Zugängen liegen, die es nur bedingt erlauben, 

wenigstens näherungsweise den Einfluß des sozialen Geschlechts als solchen zu iso­
lieren von jenen differentiellen Lebensbedingungen und Tatkontexten, die mit dem 

3 Oberlies (1990b, S. 329) wei:a auf diese Frage hin, ohne ihr jedoch weiter nachz.ugehen. 
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sozialen Geschlecht real und/oder assoziativ verbunden sind und die Urteilsfindung 
beeinflussen. Die bisherige Forschung weist unter diesem Gesichtspunkt nahezu 
durchgehend das Defizit auf, lediglich die Urteilsbegründung, also die verschriftete 
und revisionssicher ausgestaltete Darstellung von Wirklichkeit, zur Grundlage ge­
macht zu haben, die Verhandlung im eigentlichen WortSinne, also die mündliche und 
interaktive Herstellung der Grundlagen des Urteils, hingegen übergangen zu haben. 
Ein Projektdesign wie das vorliegende, in dem sich die Beobachtung von Hauptver­
handlungen und die Analyse von schriftlichen Uneilsbegründungen verbinden, 
liefert hierfür besonders anschauliches Material. 
Aspekte der Herstellung vor der Folie einer Interpretation VOn Darstellung stehen 
im folgenden im Mittelpunkt. Wir fassen hier aus unserem Material die wichtigsten 
Aspekte zusammen, die unter dem Aspekt des sozialen Geschlechts und seiner Aus­
wirkung auf Rechtsfindung und Rechtsfolge von Bedeutung sind. Von einer ge­
schlechtsspezifisch unterschiedlichen Subsumtion bzw. Strafzumessung läßt sich 
dabei, um ein Ergebnis vorwegzunehmen, kaum reden; es drängt sich aber in einer 
fülle von subsumtiven und strafzumessungstechnischen Details der Befund auf, daß 
bei gleicher Rechtsanwendung die rechtlichen Folgen angesichts geschlechtsspezi­
fisch unterschiedlich ausgeformter Lebenswelten durchaus unterschiedlich sind. 

2. § 2 Il StGB: Das Problem der Heimtücke 

Es gibt gute Gründe, den § 2' , StGB insgesamt sowohl seiner absoluten Strafandro­
hung wie auch seiner dogmatischen Einordnung wegen für problematisch zu halten' 
Nur ein - allerdings bedeutsames - Detail aus dieser Problematik soll hier im Vor­
dergrund stehen, nämlich die Heimtücke in ihren objektiven und subjektiven 
Facetten. 
Die geschlechtsspezifisch geprägten Ungleichheiten, die aus der Konstruktion der 
objektiven Voraussetzungen dieses Mordmerkmals resultieren, sind in der Literatur 
schon vor längerer Zeit dargestellt worden (vgl.Junger '984; Frommel '987, 1988). 
Solche Ungleichheiten ergeben sich, da nach dem Verständnis der Rechtsprechung 
unter Heimtücke das bewnßte Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers zu 
verstehen ist.' Der besondere Unwertgehalt wird damit darin gesehen, daß sich Täter 

bzw. Täterin nicht der zweikampfartigen Auseinandersetzung mit dem Opfer stellt. 
Vor dem Hintergrund oft nicht gegebener gleicher körperlicher Stärke läßt sich dies 
als eine Fragwürdigkeit sehen, die tendenziell die physisch Unterlegenen deprivile­
giert, also eher Frauen als Männer. Besonders deutlich wird der zugrundeliegende 
Mechanismus anhand der sogenannten ,Haustyrannen-Fälle<: deren Tötung ge­
scrueht oft unter Ausnutzung ihrer Arglosigkeit, da die Täterinnen der körperlichen 
Überlegenheit des Mannes anders nicht begegnen können und jegliche offene Aus­
einandersetzung sie selbst in Lebensgefahr brächte. Aufgrund einer heimtückischen 
Tötung kommt in solchen Fällen dann nur eine Verurteilung als Mord nach § 21' 

StGB in Betracht. Würde hingegen ein Familienmitglied bei einem gewalttätigen 

4 Vgl. zur Problematik der Srrafandrohung umfassende Darstellungen bei Komi[ee fur Grundrechte und 
Demokratie 1993. 1994; unt~r dogmatischem Aspek{ siehe 5cbJSch-Eser, vor § 2~ I Rn'9i § .tIJ Rn. Jj 
Geiltn (1977), 5. )57 ()8) Il, )88): Rengiec ('979), 5. 969 (972), ders. ('980), 5., () fl.), Fromme! ('988), 
5 69 (791.)· 

5 BGH5, 2, 5.25' (214); 6, 5. 120 (12'); 9, 5. )85 ()89); 27,5.)22 (J24)' )0, 5. '05 ("7); BGH 5,V '98" 
S.622 (62}); insoweit grds. auch das Schrifnum: vgl. DreherITrondle § 211 Rn.6; Sch/Sch~Eser § 211 

Rn.2}. 
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Angriff des ,Haustyrannen, getötet, so wäre dies mangels Arglosigkeit ein Totschlag 
nach § 212 stGB. 
Der § 2" stGB enthält hier etwas, was sich als - vorwiegend männliches - ,Tyran­
nen-Privileg, bezeichnen ließe, und dies macht a.ls eine implizite Botschaft einen Teil 
sowohl seiner symbolischen wie auch seiner realen Bedeutung aus. Intrafamiliäre 
Gewaltstrukturen sind hier wenn nicht ratifiziert, so doch abgestützt, und Frauen 
oder auch Kinder als die meistens physisch Unterlegenen werden mit den Mitteln des 
Strafrechts auf ihren Platz verwiesen. Aufzulösen wäre diese gesamte Problematik 
lediglich dann, wenn der Sachverhalt auch trotz der heimtückischen Begehensweise 
einer Gesamtwürdigung zugänglich wäre. Dies ist jedoch nach der Rechtsprechung 
des BGH nicht der Fall; die Verwirklichung eines Mordmerkmals gilt hiernach ab­
schließend als verwerflich und kann nicht gegen eventuelle Milderungsgründe abge­

wogen werden 6
• Es scheint somit eine seltsame historische Ironie. daß sich 

ausgerechnet in dem für die Entstehungszeit des § 21 J stGB grundlegenden und in 
der Literatur deswegen oft zitierten Aufsatz von Freisler in diesem Zusammenhang 
eine Bemerkung findet. die gegenüber der heutigen Rechtsprechung geradezu liberal 
anmutet: "Der Gattenmörder, vor allem die Gattenmörderin ferner ist eine Erschei­
nung. die man nur bei tiefem Eindringen in die Entwicklung und Verhältnisse der 
Ehe. die durch den Gattenmord beendet wurde. im Einzelfall gerecht beurteilen 

kann.« (Freisler '941, 5.935; vgl. auch Frommel 1980). 
Bisher weitgehend unbeachtet ist allerdings eine Differentialität geblieben, die sich 
an die subjektive Seite der Heimtücke knüpft. Zusätzlich zu dem grundsätzlich er­
forderlichen Tötungsvorsatz muß bei einer heimtückischen Tötung die auf der 
Arglosigkeit beruhende Wehrlosigkeit des Opfers auch bewußt ausgenlllZl worden 
sein.7 Hierzu muß der Täter bzw. die Täterin zum einen die Tatsachen. die die Wehr­
losigkeit des Opfers ausmachen, erkennen und zum anderen bewußt realisieren, 
situativ gerade diese Lage auszunutzen' Ein solches Ausnurzungsbewußtsein ent­
fällt zwar nicht zwangsläufig durch ein Handeln im Affekt.? allerdings können die 
Spontaneität des Tatentschlusses,'o eine starke alkoholbediDgte Beeinträchtigung 
oder eine heftige Gemütsbewegung Anzeichen für ein fehlendes Ausnutzungsbe­
wußrsetn sein 11. 

Wie bei allen subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen sind hier der richterlichen 
Interpretation und Würdigung weite Räume eröffnet. Deren Ausnutzung soll an 
dieser Stelle nur insofern betrachtet werden. als es einen Untersch.ied auszumachen 
scheint, ob man bei der Tat hochgradig betrunken oder .lediglich, hochgradig erregt 
ist. So stellt ein Urteil gegen eine Frau. die ihren schlafenden Mann tötet, trOtz des 
gerichtlich anerkannten Eingangsmerkmals der tiefgreifenden Bewußtseinsstörung 
fest: 

6 Vg!. ßGHSt I, S. J68 (J71)i ßGHSt 11, S.IJ9 (144). In der LHefatur wird ubenvicgcnd eine andere 
Meillung vertreten ; danach w:m .. eine Abwagung s-trafsd13rfender Merkmale (etwa der hClIlltuckischen 
Tat::lUsfuhrung) gt!gen str3fmlndcrndc Merkm:de durch;\us moglich (vgl. h1c:rzu mit verschlcdl'nen dog­
matischen Ansarzen und entsprechend unterschicdhcher Reichwelle: Sch/Sch-Eser, vor § .1 11 Rn. 9; 21 J 
Rn. J; Geilen (1977). S. }17 ()8) [L • .188) ; Reng .. r (1979). 5,969 (972); ders. (1 980). S. I (jff.); Fromme! 
(1988). S. 69 (79 L». 

7 BGHS, 6. S. 120 ( n I); 9. S. }81 ()S9) ; ". 5. 1)9 (14); ßGH S,V 1981. S.))9 ()40). 
8 BGHSl6. S. 1.10 (121 ); 11 , S. 139 ( 144); Dreherr rrondie § 211 Rn. 1.1. Dies setzt im tibrigen nicht VOr.1US, 

die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers pbnm:lj~lg hcrbeigt:fuhrt oder verslarkt zu habt'n (BCHS{ 18, 
S. 87 (88». sondern e~ ISl durch:tus auch moglich, die gumlige Situation, {"IOcr ra.5then Eingebung fol· 
gcnd, .. mit c.tnem Blick. zu erC.usen (BCHSt .1 , S. 60 (61) ; BHS{ 6. S. 120 (cu ); BGH StV 1981, S. JJ9 
(HO» . 

9 BCHS, 11. S. 1)9 (144)· 
10 BCH S,V 1981. 5.))9 (HO). 
11 BG H S,V 1981. 5.))9 (HO); NStZ 198), S. )4 ()); StV 198).5. 2,l\; NSrZ 1987.5. ))4 (j))); Dre­

hcrfIrondle§zll Rn.12. 
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Affekt und bew .. ßtes Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit schlIeßen sich nicht in jedem Fall 
gegenseIlig aus,o 

Das mag so sein und ist nach der Auslegung des BGH möglich; nur begründet das 
Urteil nicht, warum es in diesem Falle so sein soll, sondern stellt es als Setzung iest. 
So tiefgreifend kann eine alleine auf psychischem Affekt beruhende Bewußtseinsstö­
rung nach üblicher forensischer Interpretation offenbar nicht sein, daß Angeklagte 
dabei ihren Vorteil vergäßen. Bei allen Zuständen hochgradiger Trunkenheit dagegen 
gilt diese Setzung nicht mehr, und die Gerichte verneinen - trotz objektiv gegebener 
Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers - das subjektive Ausnutzungsbewußtsein. Das 
Urteil gegen einen Mann stellt fest, an der subjektiven Voraussetzung 

aber müssen angesichts der alkohofbedingten Enthemmt-mg des AngeklaglenJ seinem spontan 
gefaßten Tötungs'vorsatz und sei.ner affekclt,en Anspannu.ng fetzte. durch die Beweisaufnahme 
m,h, behobene ZweIfel bestehen.'l 

Enthemmung bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,92 Promille, Spontaneität 
und Erregung, letztendlich also die verminderte Steuerungsfähigkeit des § 2 I StGB, 
begründen diese Zweifel; auch in einem zweiten Fall macht das Gericht - ebenialls 
ein Urteil gegen einen Mann - eine Blutalkoholkonzentration von 2,54 Promille in 
diesem Sinne geltend. 
Beide Fälle folgen somit dem gleichen Muster: eine hochgradige Trunkenheit, die 
primär, neben der Affekdage, als exogene Psychose die ,krankhafte seelische Stö­
rung< im Sinne des § 21 StGB ausmacht, bedingt letzte Zweifel an der subjektiven 
Seite der Heimtücke. Es hat psychologische und vielleicht vor allem alltägliche Plau­
sibilität, daß Blutalkoholkonzentrationen von zwei Promille und mehr keine bewuß­
ten Einschätzungen mehr darüber zulassen, ob die Tatsituation mit ihrer momentan 
gegebenen Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers nun besonders günstig für die Tat­
durchführung ist oder rucht. Insoweit sind jene Angeklagten im Vorteil, die nach­
weisbar Alkohol in größeren Mengen zu sich genommen haben. Sie zeigen mit dem 
Alkoholkonsum ein Verhalten, dessen Wirkungen nahezu jedem Mitglied dieser Ge­
sellschaft bekannt und nachfühlbar sind. So macht es den Gerichten (und gleicher­
maßen den psychiatrischen Sachverständigen) keine Schwierigkeit, alkoholbedingte 
Bewußtseinstrübungen und ihre Effekte vor dem Hintergrund auch der eigenen An­
schauung einzuordnen. Das gilt weitaus weniger für die psychologisch hochbedeut­
same Frage nach den Zusammenhängen zwischen einem Affekt als tiefgreifender 
Bewußtseinsstörung gemäß § 2 I StGB und der Möglichkeit, ein subjektives Tatbe­
standsmerkmal bewußt zu realisieren. Hier wird vielmehr ohne weitere Umstände 
angenommen, daß auch in der Situation eines Affekts bewußte, kalkulierte und aus­
nutzende Reaktionen möglich sind, und solche Fälle werden dementsprechend als 
Mord entschieden. 
Die Differentialität der Zuschreibung zeigt hier durchaus geschleehtsspezifische Ef­
fekte. Eher Männer als Frauen begehen ihre Delikte unter hochgradigem Alkohol­
einfluß, und es dürfte kein Zufall sein, daß in dieser Stichprobe nur bei männlichen 
Angeklagten aus solchem Grund davon abgesehen wird, auf Mord zu erkennen. 
Neben der oben angesprochenen allgemeinen geschJechtsspezifischen Problematik 
des Mordmerkmals der Heimtücke zeigt sich hier eine zusätz1.iche, indirekt wir­
kende geschJechtsspezifische Anwendungspraxis. 

12 Urteil rles LG Aachcn vom 14· 7. 1993, P. K.s 41 Js 666/92. 
I) Uneil des; LG Main? vom 20. 11. 1992., )O! J5 5S79/91 - 1 Ks-. 
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3· §§ 212, 213 StGR: Gewalt und die motivationalen Rekonstruktionen 
der Tat 

Totschlag nach § 212 StGB läßt sich als Grundfall einer vorsätzlichen Tötung be­
zeichnen. Ob diese Tötung als ein minder schwerer Fall nach § 213 StGB einzustufen 
ist, ergibt sich aus einer Gesamtbetrachtung aller Umstände." Es muß dabei unter 
Abwägung aller belastenden und entlastenden FaktOren ein Gesamteindruck entste­
hen, der die Anwendung des Regelstrafrahmens vOn § 212 I StGB als unangemessen 
erscheinen ließe"- Insofern können auch Milderungsgründe, die je für sich nicht 
ausreichen würden, in ihrer Summierung einen minder schweren Fall begründen ,6. 

Entsprechendes gilt für Provokationen unterhalb der Schwelle der ersten Alterna­
tive l7 . 

Nach der Rechtsprechung des BGH ist entscheidend, ob das gesamte Tatbild em­
schließlich aller subjektiven Momente und der Täterpersönlichkeit vom Durch­
schnitt der erfahrungsgemäß gewöhnlich vorkommenden FäHe in einem Maße 
abweicht, daß die Anwendung des Ausnahmestrafrahmens geboten ist'8. Verlangt 
wird hier also ein mehr oder weniger intuitiver Gesamtüberblick bzw. eine auf der 
eigenen begrenzten richterlichen Erfahrung beruhende empirische Übersicht zu den 
Modalitäten des ,gewöhnlichen, Totschlags, oder, mit anderen Worten: gefordert ist 
ein Gutteil richterlicher Subjektivität. 
Zudem kann sich ein minder schwerer Fall aus dem Vorliegen eines besonderen 
gesetzlichen Strafmilderungsgrundes im Sinne von § 49 5tGB ergeben. Daher ist die 
zweite Alternative des § 213 StGB vOr allem im Falle der verminderten Schuldfähig­
keit zwingend zu prüfen, da diese nach ständiger Rechtsprechung des BGH schon 
für sich allein einen m.i.nder schweren Fall des Totschlags begründen kann". Als 
sonstige Umstände, die neben den gesetzlichen Milderungsgründen eine Milderung 
nach § 213 zweite Alternative StGB begründen können, kommen sowohl täterspezi­
fische wie auch opferbezogene FaktOren in Betrachtw . 

In unserem Material ist die Grenzlinie zwischen dem § 212 StGB als dem ' normalen, 
Totschlag einerseits und einer Anwendung der Strafzumessungsregel des § 213 StGB 
andererseits vor allem durch physische Gewalt gekennzeichnet. Im emen Falle sind 
es männliche Angeklagte, in deren der Tat vorangehenden Gewalttätigkeiten die 
Gerichte eigene Verantwortung und eine die Tat färbende ,vor-Schuld, finden und 
demzufolge nach § 212 StGB verurteilen ; im anderen Falle begründen die lang an­
dauernden Gewalttätigkeiten der männlichen Opfer weiblicher Angeklagter für 
diese einen minder schweren Fall nach § 213 StGB. Dies gilt, zumindest in dieser 
Stichprobe, in überragendem Ausmaß. Gegenläufigkeiten finden sich selten, und 
Verurteilungen von Männern nach § 213 StGB kommen meistens nicht originär, 
sondern durch verrypte MiJderungen (Versuch und/oder verminderte Schuldfähig­
keit) zustande. 
Insoweit wirken die gerichtlichen Rekonstruktionen und Folgerungen adäquat und 

14 Dies wie das folgende l,,:zicht sich auf dte i',weite Alternative des § llJ 5tGB, den *sonst minder .~chwcrcn 
f-allu. Die erS l~~, die Provokationsalrern:Hive mir ihrer u.tbestandsahnlichen St.ruktur, lasn'n wir bier 
unberucksiclHigt, wenngleich unser Datenmaterial auch dazu lufschlußrclchc bnschcldung,e!l cnth:ih. 
Den:n gcschlt-chtsspezdischc: Akzcntuicrung ware nur qualiutiv nachzuzeichnen. Vgl. insgesamt 7.um 
Problem der ersten Alternative unter diesem Blickwinkel Geilen (f977) und Korn~ r (1992) . 

'5 BGHS, 16,5, 97 (99); ßGB S,V '984, S. 7); BGH NS,Z '984, S. 507; Sch/S,h-Escr § 11 J Rn, 'J . 
,6 BGH StV '984,5 , 7J. 
'7 B( ;H StV 1984,5.18); StV '984,5.284. 
18 BGH bei Hoil. MDR '976, S. 6)); BGH NStZ '98;.5.)<0, 
'9 BGII S,V '98,,5,69 (70): NStZ '98), S, )66; NJW '986, S. 79), 
20 E,.,. (1984), 5·49 (55)· 
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194 zeigen eine konsequente De-Legitimierung (männlicher) Gewalt. Wenn also 
eine rseits die lange Erfahrung der angeklagten Frauen mit solcher Gewalt ausschlag­
gebend für die Zuerkennung des § 21} StGB ist, so liefert sie in den gerichtlichen 
Rekonstruktionen typischerweise aber andererseits auch das Tatmotiv. Dieser re­
konstruktive Partikel spielt dann eine entscheidende Rolle für die Ablehnung der in 

einigen Fällen ebenfalls möglichen Annahme einer durch Notwehr gerechtfertigten 
Handlung." Anstelle des Verteidigungswillens gegen einen gerade bevorstehenden 
Angriff, wie er sich aus manchen Aussagen erschließen ließe, substituieren die Ge­
richte dies durch Intentionen anderer Art: , jetzt endlich einen Denkzettel verpassen 
zu wollen<, ,alles leid zu sein<, ,sich weitere T ätlichkeiten keinesfalls gefallen lassen 

zu wollen < oder ähnliches. In solchen Argumentationen werden die subjektiv gege­
benen und von außen auch verständlichen Ängste von Frauen vor Männern, die sie in 
der Vergangenheit schon oft geschlagen haben und möglicherweise gerade dabei 

sind, sie wieder zu schlagen, auf spezifische Weise entwertet. Ihre Lesart wird für die 
Rekonstruktion des Geschehens nicht weiter genutzt, ohne daß die Berechtigung 
dieser Ängste bestritten würde. Zum anderen wird die Motivation der Angeklagten 
zur Tat ebenso ent- oder besser umgewertet: nach den gerichtlichen Feststellungen 
haben die Angeklagten nicht mit Verteidigungswillen gehandelt, sondern zur Been­

digung der langwährenden D emütigungen ihres Selbstwertgefühls und ihrer physi­
schen Integrität. Es läßt sich kaum bezweifeln, daß dieser motivationale Aspekt eine 
Rolle spielt; ihn in den Vordergrund zu stellen, führt einerseits von Notwehr weg 
(was ja auch der Sinn sein dürfte), erlaubt jedoch andererseits in diesen Fällen die 

spezifische Mischung aus Verständnis und Verurteilung, di e diese Verhandlungen 
prägt und dann zur Zuerkennung eines minder schweren Falles führt. Anerkannt 
wird damit ein sozusagen generalisierter ,verteidigungswillen <, der sich auf die ge­

samte Dynamik bezieht, nicht jedoch ein auf die konkrete Situation bezogener 
Verteidigungswille. 
Entscheidungen dieser Art hinterlassen ein gewisses Unbehagen, das sich festmacht 

an den spezifischen gerichtlichen Interpretationsmechanismen bei solchen Fällen. Sie 
verteilen durch eine Kontextuierung der Tat in Beziehungszusammenhängen die Zu ­
schreibung von Verantwortung und Tat-Schuld gleichberechtigt auf Opfer wie 

Täterin. Durch die Anwendung des § 21} StGB wird dem männlichen Opfer die 
Verantwortung für seine vorangegangenen Gewaltt,itigkeiten zugeschrieben, die Ver­
antwortung für die aktuelle, in der Tat liegende Gewa.lr wird jedoch isolicrt dcr 

Täterin zugeschrieben. Angesichts der empirischen Verteilung von ehelicher Gewalt 
trägt diese Vorgehensweise damit implizit eine geschlechtsspezifische Akzentu­
ierung, di e auch als Privilegierung der Opfer verstanden werden kann. 

4. § 21 StGB: Differentialitäten bei der Zuschreibung verminderter 
Schuldfähigkeit und deren Folgen 

Die verminderte Schuldfähigkeit des § 21 StGB wird empirisch bei der Aburteilung 

von Tö tungsdelikten eher Frauen als Männern zugeschrieben (Rode und Scheid '986, 
S. 23; Oberlies '989, S. 65 f.). Das sagt allerdings nicht viel aus über Differenrialitätcn 
der Konstruktion," und solche D ifferenriali täten fallen primär an zwei verschiede-

11 Fur eine :lusfuhrliehe Analyse der gerichtlichen Rekonstruktionen in sokhcn f~llcn \ Igl. Lq:;nOlro und 
Acngcnhl;lstc=r (1995). 

22 Allen (1 987) Sieht dl(' Haui.gkclt der Zuschn:lbu ng einer vcnnllHI{'rten Schuld(,llllgkl'll bel r r:lUt'1l :Jls 
Indi .... ihrer P:llhologlslcrung unJ baut dlC'se 11,cs(" iluf bc-cmdruckende Welse aus 7..U einem Syndrom 
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nen Mechanismen auf: zum einen gilt das für das Eingangsmerkmal der >tiefgreifen­
den Bewußtseinsstörung< und der empirisch ersichtlichen Implikationen dieset 
Zuschreibung, zum anderen für das Problem der ,Gefährlichkeit< und die unter­

schiedliche Anwendung des § 63 StGB. 
SChOTSCh (1993, S. 140) hat darauf hingewiesen, daß die tiefgreifende Bewußtseinsstö­

rung das einzige der vier Eingangsmerkmale der §§ 20, 21 StGB ist, dem keine 
Krankheit zugrundeliege: es ist der Affekt der gesunden Persönlich.keit, der hier 

schuldmindernd verrechnet werden kann. "Sozialpsychologisch betrachtet erleich­
tert eine solche, den Prinzipien des Schuldstrafrechts an sich widersprechende 
Konstruktion die projektive Identifikation, weil damit die Hürde der Pathologisie­

rung der eigenen Person auS dem Wege geräumt wird« (ebenda, S. 141). Im ,deja vu' 

und Wiedererleben eigener Alltäglichkeit mag also die Bedeutung dieses Merkmals 

liegen, und dies begründet vielleicht auch, warum es überhaupt Eingang in diesen 

Paragraphen gefunden hat. 
Um so notwendiger wird dann forensisch aber eine systematisierte Abgrenzung zum 
alltäglichen Affekt. Dem dienen die sogenannten Kriterien-Kataloge,'.1 die Psych.ia­

trie und Rechtsprechung bis heute eine übersichtliche Arbeitsgrundlage bieten. 
Primär wird dabei unter der tiefgreifenden Bewußtseinsstörung nur der sich spontan 

entwickelnde Affekt verstanden, wenngleich Glatzel (1983) darauf hinweist, daß 
auch äußerlich geordnet und geplant und somit nut wenig affektbesetzt wirkende 
Taten, die rechtlich a.lle Merkmale der Heimtücke erfüllen, aus der Perspcktive dieses 

Eingangsmerkmals gedeutet werden können, wie er an einer Fallgeschichte zeigt. 

Zumindest indirekt kann dabei in der Notwendigkeit eines Affektes zur Anerken­
nung einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung ein geschlechtsspezifisch wirkender 

Mechanismus liegen. Schorsch (1993, S. 140f.) spricht als .Verdaeht« aus, daß unter 
diesen Prämissen »cin typisch männliches Konfliktlösungsmuster«, nämlich die 

»große Affektexplosion«, rechtlich. »nach Art des Ehrenkodexes im Turnierkampf« 

privilegiert werde, während die »niehtoffene, nicht dem DueU entsprechende Kon­
frontation« in diesem Modell keinen Platz habe. Dieser Gedanke, ein in der 
dominierenden psychiatrischen Diskussion durchaus ungewohnter Ton, mutet über­

aus plausibel an. Er läßt sich mit einem Blick auf die Fälle dieser Untersuchung auch 
in spezifischer Weise belcgen. 

Es wäre sicher zu weit gegriffen und stimmt zumindest für diese Stichprobe auch 
nicht, wollte man auS dieser kritischen Betrachtung des Affektmodells folgern, nur 
männlichen Angeklagten werde eine Zur Tatzeit vorherrschende tiefgreifende Be­
wußtseinsstörung zugeschrieben. Diese Zusehreibung gilt durchaus auch für Frauen, 

wenngleich Männer dominieren. Betrachtet man jedoch die dafür jeweils gegebenen 
Begründungen, so lassen sich Unterschiede ausmachen. 

Exemplarisch aus der Begründung einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung bei einer 
weiblichen Angeklagten: 

Die Ereignisse der teluen sechs Monate vor der Tat, das ständige Auf und Ab, bedeu.teten für die 
Angeklagte wegen ihrer besonderen, persönlichkeiwpezifischen Charakterausprdgung (soziale 
Uberanpassung, FI,rchl 1I0r AnsehensverluSl. Verdrtingung elgenaggreuiver Regungen) eme 
schwere affektive Belastung. [ ... ] Die aufgma",en AggressiOllen entluden sich in einem für die 
Angeklagte persönllchkeit.sfremden Aggressiomdurchbruch. " 

forensischer W;ahrnehmung von Frauen, die über ,Psycbologisierung< und .N.tuf31isierung der Tat. nicht 
:tl:!' intentional Handelnde erscheinen. 

2} Zu nennen ist vor 311cm der Kat::llog von Saß (198).1985), der freilich neuerdings vtrulcnt in Frage gesrellt 
wird (vgl. Glatze! 1993. Rasch 1993). Kriterienk:llalogc dieser od~r sehr ahnlicher Art pragcn auch die 
hochstrichrerliche Rechtsprechung (vgl. etwa BGH 2 5tR } 80/ 90). 

24 Uneil des LG Aachen vom 14.7. 199}.)2 Ks 41 J$ 666/92. 

195 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-2-188
Generiert durch IP '207.241.231.83', am 19.07.2018, 16:45:26.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-2-188


Tendenziell ist für Frauen eine Gesamtbetrachrung der Persönlichkeitsstruktur und 

eine Zuschreibung pathogener Grundmuster vonnöten; vor diesem Hintergrund läßt 

sich dann die Tatsituation als eine Erfahrung besonderer Kränkung begreifen, so daß 
die Impulskontrolle partieLl zusammenbricht. Dieser Zusammenbruch ist auch bei 

Männern gegeben; die Rekonstruktion dessen, was dahin führte, muret jedoch un­
terschiedlich an: 

Es lieg! im Falle des Angeklagten ein sich zummdesl fiber ein Jahr hmweg hmzlehender, freilich 
weitgehend selbst ver5Ch~ddeter PtlYlnerkon[likt VO', in dessen Verlauf der Angeklagte wi_eder­
holt Nledcrlagen (Kritik an seiner Potenz; Entzug der .#u.vcrli:igungsbe/ugnis tiber die Erb­
schafe) erhtcen ~lnd den er nach Angnffen duf niederem Ge'Waltniveau (tiuliebe Mißhandlungen 
JeT Eh cfra~~) bei einem unangemessen anmutenden Anlaß m einer von starker Gemütsbewe~ 
gWlg begleiteten Töwngsbandhmg beendet har. Von dem Vo rliegen einer üefgreifenden Be· 
wußtseinsstöTung iSt unter diesen Umständen - zumal unter da dte affekttve Erregung 
akzentuierenden Wirkung des genossenen Alkohols - nut GeWIßheit auszugehen.!j 

Der spezifische Untersch.ied zur Begründung einer tiefgreifenden Bewußtseinsstö­

rung bei Männern im Gegensatz zu Frauen scheint darin zu liegen, daß es hier vor 
allem das Opfer (immer eine Frau) ist, deren permanente oder situativ zugespitzte 

Kränkungen die Tat auslösen und die tiefgreifende Bewußtseinsstörung begründen. 

Zugrunde liegt der gerichtlichen Rekonstruktion nicht, wie bei Täterinnen, die per­

sönliche Psychopathologie: vielmehr treibt in diesen Rekonstruktionen die Frau, die 

Opfer wird, den Mann, der Täter wird, zur Verzweiflung. 

Insgesamt scheint demnach die tiefgreifende Bewußtseinsstörung bei männlichen 
Tätern ausgezeichnet durch die ,natürliche, Aggression des 'gesunden, Mannes, die 

zur Tat nur noch den letz ten Stimulus durch das Opfer b raucht. Beträchtliche Alko­

holisierungcn der Täter zur Tatzeit lassen die Kränkung durch die Opfer dabei als 

besonders unerträglich erscheinen. Bei weiblichen Täterinnen hingegen erwächst die 

Aggression der Tat primär vor dem Hintergrund ihrer bereits gestörten Persönlich­
keit, und Aggression wird nur als Ergebnis dieser Persönlichkeit verständlich, die 

bereits pathologische Akzente trägt: bei einer 'gesunden, Frau ist ein Affekt, der zu 

einem Tötungsdelikt führt, anscheinend nicht vorstellbar. Selbstredend spielt auch 

hier das Verhalten VOn Opfern eine Rolle und löst letztendlich den Impulsdurch­

brueh aus; die Akzentuierung scheint dennoch spezifisch unterschiedlich und ver­

weist zurück auf die Argumentation von Schorsch. 
Auch bei der Anwendung der §§ 63, 64 StGB zeigen sich Differentialitäten: eine 
Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB trifft vor al­

lem Frauen, eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB nur 
Männcr. Während letzteres angesichts der empirischen Verteilung nicht weiter be­

merkenswert ist, ist die Tendenz zu einer unterschiedlichen Anwendung des § 63 

StGB auffällig: Frauen, die in ihrer Biographie Gewa.lttätigkeiten gegen wen auch 

immer aufweisen, werden vor dem Hintergrund des jetzt angeklagten Delikts nahezu 

regelmäßig als >gefäh rlich , im Si.nne dieser Vorschrift betrac htet . Das gilt für Männer 

mit ähnlichen Verhaltensweisen in ihrer Vergangenheit keineswegs: bei ihnen formen 

d.iese Geschehnisse einen Bestandteil der Strafzumessungserwägunge n, und nicht 

eine Maßnahme nach § 63 StGB, sondern eine erhöhte Gefängnisstrafe ist die Folge. 

Daraus läßt sich mit einiger Vorsicht eine Betrachtungsweise ableiten, der Aggres­

sion bei Frauen eher als pathologisch und deswege n behandlungsbedürftig, Aggres­

sion bei Männern eher als ,normal, und deswegen bestrafungsbedürftig gilt. 

z5 Urteil des LG Maim. vom zoo 11. (992. }OZ Js 5579/9 z - I Ks-. 
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5. Strafzumessung und stereotypisierte Wahrnehmung 

Die Bestimmung einer konkreten Strafe aus den weiten gesetzlichen Strafrahmen 

kann an dieser Stelle nicht im einzelnen beschrieben werden; dazu wäre umfangrei­

ches qualitatives Material auszubreiten. Betrachtet man lediglich den abstrakten 
Mechanismus, so gründet sich die Strafzumessung auf die Anschauung von Tat und 
Tater bzw. Täterin und die interpretative und attributive Rekonstruktion von >mo­
ralischen Charakteren< jeweils für Angeklagte und Opfer. Solche moralischen Cha­

raktere bestehen aus zuschreibenden Bewertungen über das bisherige Leben, den 
darin zu erkennenden Grad an Verantwortlichkeit und ,Erwachsenheit<, einer allge­

meinen Charakterisierung der Person und dem Bezug zwischen gerade dieser Person 

und gerade dieser Tat. 
Betrachtet man solche ,moralischen Charaktere< im Überblick, so werden Frauen 
forensisch typischerweise vor dem Hintergrund ihrer tatsächlichen oder vermeintli­

chen Heteronomie wahrgenommen; ihr Handeln zeichnet sich in den gerichtlichen 
Rekonstruktionen primär durch ein »Dasein für andere« aus, wie es Beck-Gernsheim 
(1983) als Folie des traditionellen weiblichen Lebenszusammenhanges beschrieben 
hat. Frauen definieren sich in einem solchen Zusammenhang über den jeweils ver­
bundenen 1vlann, und erst die Tat erbringt eine autonome Eigendefinition als 
eigenständig Handelnde. Für Männer hingegen gilt eine andere Folie, nämlich die 

der egoistisch getönten Eigenverantwortung, bei der autonom eigene Interessen ver­

folgt werden und die Tat als die letzte Überspitzung dieses Egoismus erscheint. 
Konstituiert wird damit eine Interpretationslogik von Lebensführungsverantwor­
tung und moralisierend vorgeworfener Lebensführungsschuld, die wenig Entspre­
chungen bei weiblichen Angeklagten findet. Zwar gilt: »Grundlage der Strafzumes­

sung ist die in der Tat wirksam gewordene Schuld des Täters, nicht der 

unzureichende Einsatz der Willens- und Charakterkräfte im Rahmen seiner allge­

meinen, noch nicht stralbaren Lebensführung vor der Tat. (Theune 1985, S. 162), 
und das Privatleben darf Tätern nur insoweit strafschärfend angelastet werden, als es 
in innerem Zusammenhang mit der Tat steht (Theune 1985, S. 206 mit Rechtspre­
ehungsnachweisen); Anklänge an solche Vorhaltungen und Vorwürfe lassen sich 

jedoch in manchen Verhandlungen durchaus vernehmen, typischerweise bei Män­
nern. Das schlägt sich dann auch in den Strafzumessungserwägungen mit schärfen­
dem Tenor nieder. Die Männem zugeschriebene Autonomie setzt also weit vor der 
eigentlichen Tat ein, während sie sich bei Frauen erst in der Tat realisiert. 

Bei Männern dominiert damit eine Denkfigur, die ihnen umfassende biographische 
Eigenverantwortung zuschreibt: sie tun aus freien Stücken das, was sie tun, obgleich 
sie genau wissen oder wissen sollten, was das für Folgen hat. Bei Frauen hingegen 

dominiert eine vorwurfsfrei-neutrale Haltung, in der sich eine berechtigte Anerken­
nung der Tatsache verbirgt, daß biographische Entscheidungen bzw. Entwicklungen 
zumindest nicht ausschließlich der freien Erwägung entspringen. Ähnliche Überle­
gungen werden jedoch bei den Männern seltener angestellt. Während bei den Frauen 
>das Schicksal<, >unglückliche Verkettungen< oder jener Mann, der zum Opfer der Tat 
geworden ist, als prägende Faktoren des jeweiligen weiblichen Lebenszusammen­
hanges erscheinen, werden die Männer als eigenverantwortliche Gestalter ihres 

Lebenszusammenhanges wahrgenommen. 
Grundsätzlich, wäre zu ergänzen, sind solche dem Urteil zugrundeliegenden Rekon­
struktionsleistl.lngen primär die der Angeklagten; die Gerichte rekonstruieren mei­
stens nicht von sich aus, sondern sie erzählen nach, dies allerdings unter der Prämisse 
des § 261 StPO mit semantischen Pointierungen, um die Kohärenz zwischen der 
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Geschichte und der Subsumtion und Rechtsfolge 7.U gewährleisten. Eine spezifische 
Verschiebung zwischen den Rekonstruktionen kommt jedoch dadurch zustande, 
daß das vorherrschend von Frauen gezeichnete Bild ihrer Ausgeliefertheit ohne Um­
und Neubewertung auch die gerichtlichen Rekonstruktionen prägt, während die 
Gerichte die Verschiebung der Verantwortung auf das Opfer, wie auch Männer sie 
vorneh.men, anders akzentuieren und rekonstruktiv ihre aktive Beteiligung am Be­
ziehungs verlauf feststellen. Das wird vOr allem ermöglicht dadurch, daß Männer als 
Täter zwar vOn .schikanen< jener Frau berichten, die sie getötet haben , nicht aber, 
wie Frauen als Täterinncn, von physischer Gewalt des Opfers. Die Frau als umfas­
send ausgeliefertes Opfer und der Mann als aktiver Täter prägen somit in vielen 
Urteilen das Bild, und diese Zuschreibungen lassen sich als die zentralen Mytheme 
der Verhandlung betrachten. Wenn ein psychiatrischer Sachverständiger über die 
Angeklagte äußert, sie sei warm, wach, empfindsam und verletzbar und habe " in­
takte weibliche Werthaltungen., so bringt dies mit geradezu ("frischender Unbe­
kümmertheit das in vielen Verhandlungen vorherrschende Frauenbild auf den Punkt. 
Einer solchen Betrachtungsweise ist Ausgeliefertheit als psychischer, physischer und 
sozialer Zustand bereits inhärent, während ,egoistisches< Handeln, wie die Gerichte 
es bei den meisten Männern rekonstruieren, als verantwortliches Handeln wahrge­
nommen wird. 

Bei abstrahierendem Überblick erscheint es so, als wenn in diesen Rekonstruktionen 
sowohl vielen Frauen wie vielen Männern eine Dimension ihres Handeins ,entwen­
det< würde: fehlt bei Frauen oft eine Betrachtung ihres eigenen Anteils an jenen 
dynamischen Verhältnissen, in denen sie leben, so bei Männern eine Betrachtung 
ihrer psychischen Begrenzungen.'(, Werden die einen dominierend als extern beein­

flußt gesehen , so die anderen dominierend als intern, und beide Betrachtungsweisen 
blenden jene Dimensionen aus, die vor der Folie der beiden Mytheme das Bild 
differenzieren könnten. In solcher Differenzierung müßte sich erkennen lassen, daß 
das Leben vor der Tat immer auch eigene Verantwortung impliziert. Eine eigene 
Verantwortung wird bei Frauen jedoch einzig in der Tathandlung selbst wahrgenom­
men. Ebenso müßte sich erkennen lassen, daß es auch männliche ,Ausgeliefertheiten< 

gibt, die sich allerdings oft auf eine egoistisch anmutende Weise äußern. Wenngleich 
sich die gerichtlichen Rekonstruktionen somit eng anlehnen an die unterschiedlichen 
Lebenswelten, die Angeklagte präsentieren, und rekonstruktive Dilferentialität inso­
weit eine forensisch-empirische Basis hat, tragen diese Rekonstruktionen auch Züge 
von Überhöhung, die ihren mythemischen Charakter ausmachen und als elementare, 

auf das soziale Geschlecht bezogene Normalisierungsstrategien verstanden werden 
können. 
Befund wie Deutung klingen auch in anderer Forschung an. So betont Gelsthorpe 
(1993) in ihrer Übersicht britischer Untersuchungen, daß Frauen in gerichtlichen 

Rekonstruktionen oft als Opfer anderer Menschen dargestellt, Männer hingegen als 
aktive und zielgerichtete Wesen wahrgenommen würden. Vor diesem Hintergrund 
sind auch die Ergebnisse von Farrington und Morris (1983) zu verstehen, wonach bei 
weiblichen Angeklagten die Strafhöhe von gegenwänigell LebeIlsproblemen (,cur­
rent problems<), bei männlichen Angeklagten hingegen von der Art der Straftat 
beeinflußt werde. 
In der These, daß die Struktur der forensischen Moral mit ihrer strafrechtlich tenden­
ziell entschuldigend wirkenden Bewenung von Heteronomie der Struktur einer tradi-

26 Tatslchlich steht bel den Veruncilung~n der meisten Manner in dieser Stichprobe die Tat als strafbegrün­
dende Variable im Vordergrund, nicht , wie b~i sehr ... icl~n Frauen, ihre Biogr.lphie. In diesem Zusam· 
menhang läßt sich von einer .rechtlichen Fctischi.s il·rung der Tu< sprechen, die wir an '.tndtrcr SteHe 
dargestellt hlben (vgl. Legn:uo und AengenhelStcr 1995)' 
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tionellen ,weiblichen, Moral entspricht, könnte immerhin die Auflösung der Frage zu 

sehen sein, warum Frauen so oft niedrigere Strafen als Männer erhalten. Forensisch 
wird jegliches Verhalten, das sich an anderen orientiert, prämiiert, während alle Spiel­
arten eines selbstbezogenen Verhaltens negativ bewertet werden. Diese differentielle 

Bewertung koinzidiert mit den mythemischen Folien differentieller Geschlechtscha­
raktere, und in dem, was sie Frauen zuschreiben und an Frauen als Verhalten 
wahrnehmen, erkennen die Gerichte eigene Wert- und Erwartungsmuster wieder. 

6. Herrschaft durch Strafrecht? 

Eine alte Frage läßt sich vor dem Hintergrund der Daten dieser zwar nicht im stati­
stischen Sinne repräsentativen, dennoch aber vielfacettierten Stichprobe auf eine 

andere Weise betrachten und subtiler beantworten. Die schlichte Vorstellung, das 
soziale Geschlecht als solches beeinflusse die gerichtliche Entscheidung und Strafzu­
messung auf direkte Weise, wird der Komplexität forensischer Entscheidungsfin­
dung offenbar überhaupt nicht gerecht und sollte ad acta gelegt werden. Vielmehr 
wird das soziaJe Geschlecht in der Rechtsanwendung selbst strikt neutralisiert, wie 

dies Wolf! (I99I) auch für die psychiatrische Gutachtenerstattung beschreibt." Sol­
che Neutralisierung ist ein Ingredienz forensischer Sachlichkeit, verwendet jedoch 

Konstruktionen der Tatbestände und Auslegungsroutinen, denen Elemente des so­
zialen Geschlechts bereits inhärent sind. Damit ist hier nicht gemeint, daß die 
strafrech tl ichen Tatbestandskonstruktionen schon lebensweltliche Spiegelungen dar­
stellen und somit auch geschlechtsspezifische Konnotationen tragen (vgl. Smaus 

1990, 1993); gemeint ist, daß gleiche Anwendungen, da sie meistens auf ungleiche 
Ausgangsbedingungen treffen, ungleiche Rechtsfolgen ebenso wie ungleiche Rechts­
wirkungen mit sich bringen. 
Was die ungleichen Rechtsfolgen angeht - konkret: die gegen Frauen weitaus häufi­
ger als gegen Männer verhängten niedl'igen Strafen, bedingt vor allem durch die 
Anwendung des § 213 StGB -, so spiegeln sie zunächst einmal eine adäquate Bewer­
tung der ungleichen Ausgangslagen, Motivationen und Kontextuierungen der Tat. 
Man muß nicht so weit gehen wie Allen ('987), schon eine solche niedrige Strafzu­
messung als Indiz dafür anzusehen, daß Frauen nicht als aktive Subjekte ihres 
eigenen Lebens betrachtet und mit ihrer Tat nicht ,ernst genommen' würden. [n der 
Tendenz allerdings zeigen die jeweiligen Begründungen solcher Strafzumessung Ele­

mente ihres Arguments: nahezu durchgehend werden Frauen umfassend viktimisiert 
und somit nicht als eigenverantwortliche Wesen betrachtet, die aktiv ihr eigenes 
Leben gestalten. Vielmehr erscheinen sie als passiv Ausgelieferte: ausgeliefert mei­
stens ihren eigenen Gefühlen und einem Mann oder sogar an ,das Schicksal,. [n 

keinem Urteil hingegen wird ein Mann in gleichem Ausmaß als heteronom bestimmt 
wahrgenommen: selbst bei jenen, deren biographische Verwicklungen im Rahmen 
der Tat mit den typischen Verwicklungen VOn Frauen einige Gemeinsamkeit zeigen, 

sind autonome HandlungsspieJräume schoo für die Zeit vor der Tat rekonstruiert. 
Dies läßt sich als eine Herrschaft der stereotypisierten Wahrnehmung betrachten, die 
vor dem Hintergrund mythemischer Folien eine geschlechtsspezifisch unterscbied­
lich konstruierte Wirklichkeit immer neu reproduziert. 

27 ZW3r enthält unsere St ichprobe auch einige Beispiele dafur, für die Rekonstruktion clL'~ Sachverhalts 
a."S07.13tive Vcrsa l1.Srucke des soz.ialen Geschlechts z u nUlzcn; dabei handele es sich jcJoch primaT um 
I ~ tz.[c Fc:inh~iten der Sachverhal(sbeschreibung und nicht um einen Mechanismus differentieUcr Rekon­
struktion. 
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200 Was die ungleichen Rechtswirkungen angeht, so sind sie verzahnt mit der beschrie­

benen Mythisierung. Sie verstärken die Ungleichheit des Ungleichen durch eine 

Rechtsanwendung, die sich an neutralisierten Auslegungen orientiert, die konstruk­

tiven fmplikationen der tatbestandlichen Struktur jedoch nicht mitbedenkt. Somit 

kann zwar nicht davon gesprochen werden, daß das soziale Geschlecht an sich 

Rechtsanwendung und Urteilsfindung beeinflußt - und dennoch ist es konstruktiv 

und rekonstruktiv immer präsent und der bewertenden Wahrnehmung zwar nicht 

bewußt, aber inhärent. 
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